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STEFAN VON BELOW, STEFAN BREIT

WALD - VON DER GOTTESGABE
ZUM PRIVATEIGENTUM
GERICHTLICHE KONFLIKTE
ZWISCHEN LANDESHERREN
UND UNTERTANEN UM DEN WALD
IN DER FRÜHEN NEUZEIT
LUCIUS & LUCIUS, STUTTGART 1998, 361 S., FR. 105.-

Gleich zwei Autoren kommen in diesem
Band der Reihe «Quellen und Forschun-

gen zur Agrargeschichte» mit ihren bei-
den Studien zum Zuge. Dass daraus ein
Einzelwerk geworden ist, ist dem Zufall
zu verdanken, denn beide Forscher be-

endeten ihre unabhängig voneinander

geführten Untersuchungen zu den vor
Gericht ausgetragenen Konflikten um
den Wald etwa zur gleichen Zeit. Doch
inhaltlich lässt sich die gemeinsame
Publikation mehr als rechtfertigen und

gewinnt zusätzlich durch die direkten

Vergleichsmöglichkeiten, die sich der
kritischen Leserin, dem kritischen Leser
auf diese Weise darbieten. Seit Erschei-

nen dieses Buchs sind zwar mehr als drei
Jahre vergangen, gleichwohl soll es nach-

folgend besprochen und gewürdigt wer-
den, denn beide Einzelstudien liefern
einen wichtigen Beitrag zum veränderba-

ren Eigentumsbegriff, zum bäuerlichen
Widerstand und zur Waldgeschichte.

Formal sind die beiden Fallstudien

dreigeteilt, gefolgt von einem gemeinsa-
men Fazit, das zusätzlich ins Englische
übersetzt wurde — und einem Anhang mit
praktischem Stichwortverzeichnis.

Der erste Teil, verfasst von Stefan

von Below, führt anhand eines For-

schungsüberblicks in die Thematik ein.
Das Eigentum am Wald, was hat man da-

runter zu verstehen? Wie wandelte sich
der Eigentumsbegriff im Verlauf des 17.

und 18. Jahrhunderts? Systematisch wird
dargelegt, wie die (juristische) Vorstel-
lung vom geteilten Eigentum, dem <A?mz-

rawm directum und dominium uti/e, all-

mählich brüchig und die Basis für eine

liberale Eigentumskonzeption gelegt
wird. Die vorhandene - und vielleicht
etwas allzu selektiv ausgewählte - Lite-
ratur wird knapp referiert und so ein Bild
der aktuellen Forschungslage zu Wald-

nutzung und Waldeigentum vermittelt.
Der Wald bildete zweifelsohne eine

wichtige Ressource in der Zeit vor 1800.

Nebst Brenn-, Köhler-, Werk- und Bau-
holz lieferte er auch Nahrung und Futter
für Mensch und Tier. Ergänzt werden
könnte hier noch die Funktion als gene-
tische Ressource, denn auch Jungpflanzen
von Wildobst und Nüssen sind von Bau-

ern für die Weiterzüchtung in Feld und
Garten versetzt worden. Waldnutzung und
Landwirtschaft waren eng miteinander
verflochten. Entsprechend war der Wald
integraler Bestandteil des lokalen, länd-
liehen Nutzungssystems. Doch im Wald
stiessen seit dem Spätmittelalter bis ins
19. Jahrhundert zahlreiche und zuneh-
mend spannungsgeladene Herrschafts-
und Nutzungsansprüche aufeinander,
wobei der Fokus auf die Konfliktlinie
zwischen Herrschaft und Untertanen

gelegt wird und nicht etwa auf allfällige
innerdörfliche Auseinandersetzungen.
Mit steigendem Bevölkerungsdruck seit

der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

gingen steigende Anforderungen an den

Wald einher. Akzentuiert wurde die Ver-
schiedenheit der Bedürfnisse durch früh-
industrielle Gewerbebetriebe mit einem
hohen Holzkohlenbedarf. Traditionelle
bäuerliche Nutzungsformen, vor allem
die Waldweide, gerieten zunehmend unter
Druck angesichts der allgemein gestiege-
nen Nachfrage nach unterschiedlichen
Holzsortimenten und gestiegenen Holz-
handelspreisen (für Bau-, Gewerbe-,
Köhler- oder Brennholz).

Die neuere Literatur zu einzelnen

Aspekten der Thematik ist leider nicht
immer berücksichtigt worden: Die enge
Verzahnung von Wald (und Allmend) 151
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mit der Landwirtschaft wird zwar konsta-
tiert und betont, trotzdem fanden solche

Aufsätze und Studien, etwa zu frühen

Waldteilungen in der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts im Kanton Luzern oder

zur Ausdehnung der landwirtschaftlichen
Produktionsflächen auf Kosten des Wal-
des in der Nordostschweiz und Inner-
Schweiz keine weitere Beachtung.

Im zweiten Teil folgt die Darstellung
und nuancierte Analyse eines Waldkon-
flikts von Stefan Breit. Die seltene Gunst
der Quellenlage (umfangreiche Zeugen-
verhöre nebst Prozessakten des Reichs-

kammergerichts) und der Spürsinn Breits
förderten einen ungewöhnlichen Fall aus

Bayern zu Tage. Zwölf Gemeinden klag-
ten 1607 vor dem Reichskammergericht
in Speyer gemeinsam gegen ihren Lan-
desherrn, Herzog Maximilian I. Die Be-

schränkung der Holz- und Weiderechte
durch den bayerischen Herzog wollten
sie nicht mehr länger hinnehmen. Der

Herzog war ein «Prototyp eines früh-
absolutistischen Herrschers», zudem
«stark unter jesuitischem Einfluss» ste-
hend. Sowohl das Streitobjekt als auch

die Gemeinschaft der Klagenden wurde
in den Quellen als «Ebersberger Gemain»
bezeichnet. Der umstrittene Wald in der

Gegend östlich von München grenzte
direkt an den LTnterebersberger Forst des

Klosters Ebersberg.
Vorausgegangen waren der Be-

schwerdeschrift verschiedene Dinge:
Am 31. Oktober 1596 war das Benedik-
tinerkloster der Gesellschaft Jesu, den

Jesuiten, übertragen worden, wobei die
näheren Umstände im Dunkeln lagen und
die neuen Grundherren auf Ablehnung
stiessen. Im Februar 1600 brachte eine
durch die neuen Klosterinhaber ange-
stossene Visitation der Ebersberger Ge-
main durch Amtleute des Pfleggerichts
von Schwaben zahlreiche Verstösse ge-
gen die Holzordnung an den Tag, was zur

152 Folge hatte, das s mehr als die Hälfte der

Inhaber eines Anwesens (369 Untertanen)
gebüsst wurden. Die Obrigkeit duldete
keinen Holzhandel mehr und brachte da-

durch manche Kleinbauern an den Rand

ihrer Existenz.
Die Jesuiten verfolgten von Anfang

an eine «aggressive Politik der Herr-
Schaftsausweitung», sie lösten den Kon-
flikt aus und verschärften ihn, indem sie

eine gütliche Einigung zwischen Landes-
herr und Untertanen im gegebenen Mo-
ment verhinderten. Schliesslich trachte-
ten sie danach, sich das Eigentum an der

Gemain zu sichern. Im Jahr 1603 wurden
36 ausgewählte Zeugen, vor allem ältere

Vertreter der ländlichen Oberschicht, zu
den Nutzungs- und Eigentumsverhältnis-
sen in der Gemain verhört, und schon ab

Herbst 1604 sollte eine neue, restriktivere
Holzordnung im Herzogtum gelten. Trotz
geschickt angewendeten Taktiken und

grossen finanziellen Investitionen, blieb
der Kampf letztlich für die Gemain er-
folglos und erstreckte sich über insgesamt
30 Jahre. Die Sieger blieben die Mächti-

gen, der bayerische Territorialstaat, der

mit dem Erlass einer Ordnung einen
Raum seiner Herrschaft einverleibte,
zugleich seine Beamtenschaft diszipli-
nierte und ein Stück Unabhängigkeit
gegenüber dem Reichsverband gewann.

Im dritten Teil folgt von Belows
Untersuchung eines Streits zwischen der

Stadt Bern und dem Amt Büren. Zur Klä-

rung der Interessenlage erörtert er das

Verteilungssystem des Allmendnutzens
im Amt Büren. Die Gemeinden regelten
die Nutzungsberechtigung von Wald,
Weide und Allmend so, wie es im Schwei-

zerischen Mittelland und Dreizeigen-
gebiet verbreitet war: Die kollektive Nut-
Zungsberechtigung war an Hofbesitz

geknüpft, doch wird nicht klar, ob inner-
halb eines Dorfs die Zahl der so genann-
ten Gerechtigkeiten auch fixiert worden

war. Jedenfalls gab es Ende des 17. Jahr-

hunderts auch halbe oder Viertelberech-



tigungen und die Nutzungsberechtigten
begannen sich - wie vielerorts schon im
16. Jahrhundert - gegen die Ansprüche
der Nicht- oder Minderberechtigten ab-

zuschliessen. Minderberechtigte und Hin-
tersässen durften Wald und Allmend auf
Zusehen hin mitnutzen. In der Kleinstadt
Büren berechtigte das Burgerrecht zum
Bezug einer fixierten Menge von Brenn-
holz (Losholz genannt) aus den Gemein-

dewaldungen. Zur Aufsicht bestellte der
Rat einen Bannwart, die Gemeinden be-

stimmten einen Holzhirten.
Im Frühjahr 1753 wollte der Rat von

Bern bzw. die Holzkammer als ausfüh-
rende Instanz von den Gemeinden im
Amt Büren wissen, auf welche «titul»
sie ihre Waldnutzungen stützten. Die

Obrigkeit verlangte damit von den Ge-

meinden eine rechtliche Begründung ihrer
Ansprüche an den Wald und zwang sie

auf diese Weise geradezu, einen Eigen-
tumsanspruch zu formulieren. Dies taten
sie auch umgehend mit der Beauftragung
eines Berner Advokaten. Der sich ent-

spinnende Rechtshandel wird zuerst chro-

nologisch nach den Ereignissen dargelegt
und anschliessend schrittweise nach der

Begründung des jeweiligen Eigentums-
anspruchs und den Argumentationen der
beiden Konfliktparteien befragt. Erst nach

fünf Jahren findet im Januar 1758 der Bü-
rener Waldhandel mit dem Richterspruch
des Rats von Bern seinen Abschluss, in-
dem Büren und die Gemeinden im Amt
«die freye nuzung in denen Amts Wal-
düngen nach nohtdurfft ohne Entgelt solle

gestattet seyn». Von Below zieht den

Schluss, dass die Obrigkeit, die im Pro-

zess zugleich Gerichtsinstanz war, zu
ihren eigenen Gunsten entschieden hatte,
auch wenn das Urteil von 1758 für die
Bürener Gemeindewälder ohne praktische
Konsequenzen blieb.

Im abschliessenden und gemeinsa-
men Fazit werden die beiden Einzel-
Studien kurz miteinander verglichen: In

beiden Konflikten riskierten die Bauern
im Kampf um ihre Rechte einiges, was
allein schon die Wichtigkeit des Waldes
verdeutlicht. Beide Studien interpretieren
die Konflikte um den Wald als Ausdruck
des Widerstands von Untertanen gegen
die Obrigkeit. Die Bauern beteiligten sich

am Widerstand aus unterschiedlichen

Motiven, wobei sie sich nicht scheuten,
auch die Vermittlung einer höheren oder

gar der höchsten Instanz anzurufen. Der
Bauer oder Untertan wird so als aktiv
Handelnder mit eigenen Vorstellungen
über den Wald, über Nutzung und Eigen-
tum verstanden. Bereichert ist die histo-
rische Forschung damit um ein Werk, das

den lange unterschätzten bäuerlichen An-
teil an der (forst)politischen Entwicklung
eingehend beleuchtet.

Margnt /rnzger fWmterf/zwrj

DENIS CROUZET
JEAN CALVIN
VIES PARALLELES
PARIS, FAYARD, 2000, 480 P., FF 149.-

Auteur de plusieurs ouvrages sur les

guerres de religion, Denis Crouzet s'est

attaqué à l'un des tout grands esprits du

16e siècle. Peu nombreuses sont en effet
les biographies de Calvin. En français, le

livre classique de François Wendel, Ca/-

vm. Sources et évo/wCoa sa paaséa
rU/gzfMsc, brossait un tableau pénétrant
de la théologie de Calvin mais il date déjà
de 1950. Plus récemment, en 1995, Ber-
nard Cottret avait livré un CaZvm.

grap/zzV dans lequel il mettait en valeur
la contribution du réformateur à la culture
de son siècle. Crouzet propose un autre

regard sur Calvin, dont il a lu bon nombre
de textes, et notamment l'Institution de la

religion chrétienne (œuvre subjective, il
est vrai, mais que Crouzet prétend étran-

gement pouvoir lire comme une auto- 153
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